
2. Kapitel
Kommunale Selbstverwaltung

1 Unter dem Begriff der „Selbstverwaltung“ wird eine von staatlichen Eingriffen
unabhängige Wahrnehmung eigener Aufgaben in eigener Entscheidung und mit
eigenem Personal sowie eigenen Sach- und Finanzmitteln verstanden. Soweit
diese im Grundsatz unabhängige Verwaltung eigener Angelegenheiten von
Gemeinden und Landkreisen nach eigenem Ermessen – wenn auch selbstver-
ständlich unter Beachtung der Gesetze – wahrgenommen wird, spricht man
von „kommunaler Selbstverwaltung“.

2 Die kommunale Selbstverwaltung ist eine der wesentlichen Grundlagen des
politischen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland und Ausdruck der demo-
kratischen Mitwirkungsmöglichkeit. Die Kommunen fördern das Wohl ihrer
Einwohner in freier Selbstverwaltung. Die kommunale Selbstverwaltung ist im
Grundgesetz (GG) in Art. 28 Abs. 2 GG und in den jeweiligen Landesverfassun-
gen enthalten.44 Im Freistaat Sachsen ist die kommunale Selbstverwaltung in
Art. 82 Abs. 2, Art. 84 bis 90 SächsVerf enthalten.

3 Sinn und Zweck der kommunalen Selbstverwaltung sind:
– größere Bürgernähe der Verwaltung,
– unmittelbare Einbeziehung von gewählten Vertretern der Bürgerschaft in die

kommunalen Entscheidungsprozesse,
– größere Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen,
– Erhöhung der Effektivität der Verwaltung und
– Bewahrung von Brauchtum und Tradition sowie der spezifischen Eigenarten

der Gemeinden.

A. Träger der kommunalen Selbstverwaltung

4 Die Verwaltung des Freistaates Sachsen wird gemäß Art. 82 Abs. 1 SächsVerf
durch die Staatsregierung und die ihr unterstellten Behörden sowie durch die
Träger der Selbstverwaltung ausgeübt. Die Verfassung des Freistaates Sachsen
sieht damit die Träger der Selbstverwaltung nicht als nachgeordnete Behörden,
sondern als eigenständige Teile der Landesexekutive an.

5 Träger der Selbstverwaltung sind gemäß Art. 82 Abs. 2 SächsVerf auf der kom-
munalen Ebene die Gemeinden, die Landkreise und andere Gemeindever-
bände. Sie sind
• juristische Personen des öffentlichen Rechts,
• die in den Staatsaufbau eingegliedert sind und
• im eigenen Namen, vertreten durch selbst gebildete Organe,
• in eigener Verantwortung,
• öffentliche Aufgaben unter staatlicher Beaufsichtigung erledigen.
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44 Vgl. Erbguth/Mann/Schubert, Besonderes Verwaltungsrecht, § 2 Rn. 45, Fn. 2 mit Auflistung der
einschlägigen landesverfassungsrechtlichen Regelungen der Länder.



6An erster Stelle garantieren das Grundgesetz in Artikel 28 Abs. 2 S. 1 GG und
die Sächsische Verfassung in Art. 82 Abs. 2 SächsVerf den Gemeinden die kom-
munale Selbstverwaltung. Darüber hinaus ist die Stellung der Gemeinden in
Sachsen insofern gestärkt, als sie gemäß Art. 84 SächsVerf in ihrem Gebiet Trä-
ger der öffentlichen Aufgaben sind, soweit nicht bestimmte Aufgaben im öffent-
lichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen übertragen werden.

7Darüber hinaus steht den in Art. 82 Abs. 2 SächsVerf ausdrücklich genannten
Landkreisen (als „Gemeindeverbände“ im Sinne des Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG
und des Art. 84 Abs. 1 S. 2 SächsVerf) im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgaben-
bereiches nach Maßgabe der Gesetze ebenfalls das Recht der Selbstverwaltung
zu.

8Jenseits dessen sind Gemeindeverbände (nur) solche kommunale Zusammen-
schlüsse, die – i. d. R. aber nicht notwendig – als Gebietskörperschaften ver-
fasst sind und denen Selbstverwaltungsaufgaben übertragen wurden, die nach
Gewicht und Umfang denen der Gemeinden vergleichbar sind.45 Dies hat zur
Folge, dass die auf der Grundlage der §§ 3 ff. SächsKomZG gegründeten Ver-
waltungsverbände ebenfalls Träger der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie
im Sinne der Art. 82 Abs. 2 und 84 Abs. 1 S. 2 SächsVerf sind.46 Demgegenüber
ist z. B. ein Wasser-/Abwasserzweckverband auf den Zweck der Trinkwasser-
versorgung bzw. Abwasserentsorgung beschränkt und damit kein Gemeindever-
band, der sich auf die kommunale Selbstverwaltung berufen kann.47

B. Demokratische Verankerung der kommunalen
Selbstverwaltung

9Nach Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG muss das Volk in den Ländern, Landkreisen und
Gemeinden eine gewählte Vertretung haben, womit die Bundesrepublik
Deutschland als gebietskörperschaftlich gegliederte Demokratie durch eine
Repräsentation grds. von unten nach oben gekennzeichnet wird. Folgerichtig
verlangt Art. 86 Abs. 1 S. 1 SächsVerf deshalb, dass das Volk in den Gemeinden
und Landkreisen eine gewählte Vertretung haben muss. Wegen der besonderen
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten in Sachsen sieht Art. 86 Abs. 1 S. 2
SächsVerf hiervon als Ausnahme vor, dass in kleinen Gemeinden an die Stelle
der gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung treten kann. Damit ist
zugleich eine Form unmittelbarer Demokratie auf Gemeindeebene besonders
verankert, die in der Praxis aber bislang nicht relevant geworden ist.48

10Der Aufbau der Demokratie von unten nach oben verlangt auch im Übrigen eine
mit wirklicher Verantwortung ausgestattete Einrichtung der Selbstverwaltung,
durch die den Bürgern eine wirksame Teilnahme an den Angelegenheiten des
Gemeinwesens ermöglicht wird.49 Die hieraus resultierende Bedeutung der
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45 So BVerfGE 52, S. 95 (112).
46 Vgl. SächsVerfGH, LKV 1999, S. 271 ff.
47 Vgl. etwa BVerwG, NVwZ 2012, S. 506 (507 f.); ebenso ThürVerfGH, ThürVBl 2009, S. 197 (198).
48 Vgl. Rehfeldt-Staudt/Rellecke, in: Kost/Wehling (Hrsg.), Kommunalpolitik in den deutschen Län-

dern, S. 294 f.
49 Vgl. das sog. Rastede-Urteil BVerfGE 79, S. 127 (150).



Gemeinden für den demokratischen Staatsaufbau bedingt nach der Rechtspre-
chung des BVerfG einen grundsätzlichen Vorrang der kommunalen Aufgaben-
zuständigkeit.50

11 Das Recht und die Pflicht zur ehrenamtlichen Mitwirkung an der politischen
Willensbildung und Aufgabenerfüllung der Gemeinde sind eng mit der kommu-
nalen Selbstverwaltung verbunden.51 Art. 86 Abs. 2 SächsVerf normiert, dass
nicht nur die zur Wahl der Vertretung berechtigten Bürger nach §§ 15
Abs. 1 S. 1, 16 Abs. 1 SächsGemO, sondern auch alle Einwohner durch Über-
nahme von Ehrenämtern an der Selbstverwaltung mitwirken können und sol-
len. Die konkrete Ausgestaltung der Mitwirkungsrechte der Einwohner kann
gem. Art. 86 Abs. 3 SächsVerf insb. durch die Gemeindeordnung erfolgen.

12 Weder nach dem GG noch nach der SächsVerf zwingend, aber zulässig ist es,
dass auch andere Kommunalorgane vom Volk gewählt werden. Soweit ihnen
die selbstständige Ausübung von Staatsgewalt übertragen ist, bedarf es auch
für Bürgermeister und Ortschaftsräte einer Legitimation, die sich auf die
Gesamtheit der Bürger als dem Volk, von dem alle Gewalt ausgeht, zurückfüh-
ren lässt.52

C. Garantie der kommunalen Selbstverwaltung

I. Allgemeines

13 Art. 28 Abs. 2 GG garantiert den Gemeinden und den Landkreisen das Selbst-
verwaltungsrecht. Dabei handelt es sich um eine verfassungsrechtliche Absi-
cherung der Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise auf Bundes-
ebene.53

14 Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist danach die Befugnis der
Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu regeln, die
nicht durch Gesetz bereits anderen Trägern öffentlicher Verwaltung übertragen
sind, ohne dass es einer besonderen Zuständigkeitsvorschrift bedarf.54 Die Auf-
gabenallzuständigkeit garantiert den Gemeinden einen breit gefächerten Wir-
kungskreis, der nicht durch Aufgabenentzug oder finanzielle Beschränkungen
auf wenige Sachbereiche ausgehöhlt und zur staatlichen Verwaltung umgewan-
delt werden darf. Zugunsten der Gemeinden gilt der im Verhältnis zum Staat
maßgebende Aufgabenverteilungsgrundsatz der Art. 28 GG, 84 SächsVerf, auch
im Verhältnis zu den Landkreisen.55 Die Landkreise besitzen demgegenüber aus
den oben genannten Gründen keine Allzuständigkeit, sondern können das
Recht auf Selbstverwaltung nur im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenberei-
ches ausüben.
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50 Vgl. BVerfGE 47, S. 253 (271).
51 Vgl. Petzold/von der Heide, Handbuch zur kommunalen Selbstverwaltung, S. 44.
52 Vgl. BVerfGE 138, S. 1 = NVwZ 2015, S. 728 = LKV 2015, S. 23 (Rn. 50).
53 Zum Ganzen Brüning, Jura 2015, S. 592 ff.; Engels, JA 2014, S. 7 ff. Zusammenfassend Voßkuhle/

Kaufhold, JuS 2018, S. 728 ff. Fallbearbeitung: Bausback/Poplutz, JA 2004, S. 897 ff.
54 Vgl. BVerfGE 79, S. 127 (146); näher dazu Schmidt-Jortzig, DÖV 1993, 973 (981).
55 Vgl. BVerfGE 79, S. 127 ff.; näher dazu Sponer/Jacob/Menke, Landkreisordnung für den Freistaat

Sachsen, Vorbemerkungen S. 16 ff.



Hinweis:
Das Recht der Selbstverwaltung kann in der Praxis – trotz vermeintlich klarer
Trennung der jeweiligen Aufgaben – v. a. bei Zuständigkeitsverlagerungen – zu
einem Spannungsverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Landkreis füh-
ren, bis hin zu gerichtlichen Auseinandersetzungen wie z. B. in der „Rastede-
Entscheidung“ des BVerfG56 (siehe Näheres dazu im 10. Kapitel unter C.).

15Die grundgesetzlichen Bestimmungen sind dabei als Mindestgarantien zu ver-
stehen, die durch Landesverfassungsrecht ergänzt und erweitert werden kön-
nen.57 Der Bund hat gemäß Art. 28 Abs. 3 GG nur zu gewährleisten, dass die
verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Bestimmungen des Art. 28 Abs. 1
und 2 GG entspricht.

16In der sächsischen Verfassung ist die kommunale Selbstverwaltung wie folgt
garantiert und näher ausgeformt:

„Kommunale Selbstverwaltung in der Verfassung des Freistaates Sachsen“

17Bei alledem ist Folgendes zu beachten: Die kommunale Selbstverwaltungsga-
rantie ist kein Grundrecht bzw. keine grundrechtliche Gewährleistung, son-
dern lediglich ein grundrechtsähnliches Recht, das den Gemeinden jedoch ein

45

C. Garantie der kommunalen Selbstverwaltung

56 BVerfGE 79, S. 127.
57 Vgl. etwa Erbguth/Mann/Schubert, Besonderes Verwaltungsrecht, § 2 Rn. 46.



subjektives Recht vermittelt58, das auch gerichtlich verteidigt werden kann.59

Die Gemeinde ist demgegenüber nach ganz h. M. grds. nicht grundrechts-
fähig.60

II. Allgemeine Bestandteile der kommunalen Selbstverwaltung

18 Diese verfassungsrechtlich in Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 84 Abs. 1 SächsVerf
geschützte kommunale Selbstverwaltung ist im Einzelnen gekennzeichnet
durch:

1. Institutionelle Garantie (Bestandsgarantie)

19 Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 82 Abs. 2 SächsVerf enthalten keine Bestandsgaran-
tie für die einzelne Gemeinde, sondern nur eine Garantie der Institution
Gemeinde und des Gemeindeverbandes. Bei den Gemeindeverbänden ist nicht
eine bestimmte Einrichtung, sondern nur eine überkommunale Institution über-
haupt garantiert.61

20 Diese Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung enthält also eine
institutionelle Garantie des Typus Gemeinde/Landkreis dahingehend, dass es
Gemeinden und Landkreise geben muss, denn eine kommunale Selbstverwal-
tung ohne Kommunen ist nicht möglich.

21 Als Teil des staatlichen Verwaltungsaufbaus gibt es aber keine Garantie für den
Bestand einer einzelnen Gemeinde oder auch eines einzelnen Landkreises,
sodass es unter bestimmten Voraussetzungen Gebietsreformen geben kann.

22 Beispiel:
Ein Landesgesetz „Verwaltungsreform“ regelt in § 1 „Die Gemeinden werden
als Träger öffentlicher Verwaltung abgeschafft. Deren Aufgabe werden künftig
von den Landkreisen übernommen.“ Dieses Gesetz wäre wegen Verstoßes gegen
Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 82 Abs. 2, 84 Abs. 1 SächsVerf verfassungswidrig
und daher nichtig.

23 Abwandlung:
Durch das Gesetz wird nicht die Institution „Gemeinde“ aufgelöst, sondern nur
das Gebiet einzelner Gemeinden aufgrund einer Gemeindegebietsreform geän-
dert. Darin liegt zwar (auch) ein Eingriff in den Schutzbereich der Selbstverwal-
tungsgarantie der betroffenen Gemeinden. Allerdings kann ein solcher Eingriff
in den Schutzbereich – anders als bei einer vollständigen Auflösung der Institu-
tion „Gemeinde“ – verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, wenn dies aus
Gründen des Wohls der Allgemeinheit und nach vorheriger Anhörung der
unmittelbar betroffenen Gemeinden erforderlich ist (vgl. Art. 88 Abs. 1 Sächs-
Verf, §§ 8 Abs. 1 Nr. 1, 8a Abs. 1 SächsGemO).62
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58 Vgl. hier nur Erbguth/Mann/Schubert, Besonderes Verwaltungsrecht § 1 Rn. 49; siehe auchWaech-
ter, Kommunalrecht, Rn. 50 f.

59 Siehe näher dazu in diesem 2. Kapitel unter C.V.
60 Siehe näher dazu unten im 3. Kapitel unter E.
61 Müller, Verfassung für den Freistaat Sachsen, Anm. zu Art. 84.
62 Siehe ausführlich dazu unten im 3. Kapitel unter C.



2. Garantie der Aufgabenbereiche (eigener Aufgabenkreis)

24Den Gemeinden ist die eigenverantwortliche Regelung aller Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft garantiert. Dies bedeutet, dass für diese Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft die Gemeinde auch dann zuständig ist, wenn
sie diese nicht (durch das Land) ausdrücklich zugewiesen bekommen hat.63

25Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 82 Abs. 2 SächsVerf enthalten ein verfassungs-
rechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich der Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft zugunsten kreisangehöriger Gemeinden auch gegen-
über den Landkreisen. Den Landkreisen kommt dabei eine Ausgleichs- und
Ergänzungsfunktion im Hinblick auf weniger leistungsstarke kreisangehörige
Gemeinden zu.64

26Die Stellung der Landkreise ist nach ihrer eindeutigen Zuordnung zu den Trä-
gern der Selbstverwaltung in Art. 82 Abs. 1, 2 SächsVerf dadurch gestärkt, dass
die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden den Landratsämtern
der jeweiligen Landkreise obliegt (vgl. § 112 Abs. 1 S. 1 SächsGemO).

27Die Garantie des Aufgabenbereichs bedeutet auch, dass ohne besondere Gründe
den Gemeinden Aufgaben nicht entzogen werden dürfen, indem sie z. B. wegen
wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung auf staatliche Behörden übertragen wer-
den. Für Landkreise gibt es (Ausnahme: Art. 85 Abs. 1 SächsVerf) eine ver-
gleichbare Garantie jedoch nicht.

28Den Gemeinden muss – objektivrechtlich gesehen – demnach ein bestimmter
Aufgabenbestand zur eigenständigen Erledigung gewährt bleiben. Das einer
Gemeinde zugesprochene Selbstverwaltungsrecht liefe praktisch leer, wenn
das Land oder der Bund alle Verwaltungsaufgaben an sich ziehen könnte.

29Beispiele:
1. So würde ein Landesgesetz, wonach die Gemeinden zwar weiterhin bestehen

bleiben, künftig aber wesentliche und ureigene Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft wie etwa die Regelung kultureller Aufgaben (z. B. der
Betrieb einer Gemeindebücherei) in die Zuständigkeit der Landesverwaltung
fallen, gegen Art 28 Abs. 2 GG verstoßen.

2. Der Landesgesetzgeber entzieht durch eine gesetzliche Regelung den
Gemeinden die Aufgabe der Abfallentsorgung und überträgt sie auf die Land-
kreise. Hierbei handelt es sich um eine Angelegenheit der örtlichen Gemein-
schaft, da die Abfallentsorgung einen spezifischen örtlichen Bezug hat. Nach
Auffassung des BVerfG65 („Rastede-Beschluss“) kann ein solcher Eingriff aber
verfassungsrechtlich gerechtfertigt, insb. verhältnismäßig sein, wenn
bestimmte Voraussetzungen beachtet werden wie überwiegende Gründe des
Gemeinwohls durch objektiv verbesserte Aufgabenerledigung (z. B. wirt-
schaftlichere Aufgabenerfüllung), Rückübertragungsmöglichkeit und ausrei-
chend verbleibender Aufgabenbestand.

a) Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
30Die gemeindliche Selbstverwaltungsgarantie beinhaltet ein allgemeines Aufga-

benverteilungsprinzip zwischen dem Staat i. e. S. und den Kommunen,
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63 Vgl. Voßkuhle/Kaufhold, JuS 2018, S. 728 (729).
64 BVerfGE 79, S. 127 (151 f.).
65 BVerfGE 79, S. 127.



wonach die Gemeinden grds. für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft zuständig sind. Seinen Bezugspunkt hat das Aufgabenverteilungsprinzip
letztlich in der verfassungsrechtlichen Entscheidung für eine am Selbstbestim-
mungsrecht der Bürger orientierte, dezentrale Verwaltungsebene.66

31 Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind nach der Rechtsprechung des
BVerfG diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemein-
schaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben67, die also den
Gemeindeeinwohnern gerade als solchen gemeinsam sind, indem sie das
Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der (politischen) Gemeinde
betreffen.68 Das Aufgabenverteilungsprinzip hindert den Gesetzgeber indes
nicht, die Institution der gemeindlichen Selbstverwaltung auch hinsichtlich
der Aufgabenausstattung zu regeln. Er hat dabei allerdings das materielle Auf-
gabenverteilungsprinzip zu beachten und kann Aufgaben der örtlichen Gemein-
schaft den Gemeinden nur entziehen, soweit Gründe des Gemeinwohls über-
wiegen.

32 Danach ist Anknüpfungspunkt
• zum einen das Gemeindegebiet (örtlich)
• und zum anderen die Gemeindebevölkerung (Gemeinschaft).

33 Einen fest umrissenen (abschließenden) Aufgabenkatalog, mit dem sich die
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft definieren lassen, gibt es also
nicht, denn Art. 28 Abs. 2 GG liegt nach Auffassung der Rechtsprechung ein
dynamisches Verständnis zugrunde. Es gibt aber sehr wohl verschiedene Krite-
rien, die anerkanntermaßen bei der Ermittlung der Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft zu berücksichtigen sind:
• Ein wichtiger Anhaltspunkt für den Ortsbezug ist die Tradition. Aus diesem

Grund gibt es auch einen weitgehend anerkannten Katalog von „Gemeinde-
hoheiten“, die den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugeordnet
werden.69 So hat etwa der Zweite Senat des BVerfG in seinem Beschluss vom
19.11.2014 festgestellt, dass die Trägerschaft für Grund- und Hauptschulen
als historisch gewachsene Gemeindeaufgabe eine Angelegenheit der örtli-
chen Gemeinschaft sei.70

• Der „Katalog“ von gemeindlichen Zuständigkeiten ist damit aber nicht
gegenständlich abschließend bestimmt und in die Zukunft hinein offen und
erweiterungsfähig.

• Eine Herausbildung „neuer“ örtlicher Angelegenheiten ist daher möglich.71

34 Damit ist den Gemeinden ein breites Spektrum an Aufgabenmöglichkeiten in
ihrem örtlichen Bereich eröffnet, auf dem sie tätig sein können, also eine Allzu-
ständigkeit, ohne dass es hierfür einen besonderen Aufgabenzuweisung bedarf
(als Teil der sog. „Verbandskompetenz“ bzw. „Trägerkompetenz“).
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66 BVerfGE 79, S. 127 (148 f.).
67 BVerfGE 8, S. 122 (134); 50, S. 195 (201); 52, S. 95 (120) sowie zuletzt BVerfG, NVwZ 2018, S. 140

(145).
68 BVerfGE 79, S. 127 (151 f.).
69 Siehe näher dazu in diesem 2. Kapitel unter C.III.
70 Vgl. BVerfGE 138, S. 1 = NVwZ 2015, S. 728 = LKV 2015, S. 23 (1. Leitsatz sowie Rn. 46 und 62 ff.).
71 BVerfG, NVwZ 2018, S. 140 (150) für die Wahrnehmung der mit der Kinderbetreuung zusammen-

hängenden Verwaltungsaufgaben.



b) Allzuständigkeit der Gemeinden
35Allzuständigkeit bedeutet, dass sich die Gemeinde im Rahmen der örtlichen

Gemeinschaft mit allen ihr zweckmäßig erscheinenden öffentlichen Aufgaben
befassen kann, die geeignet sind, das Allgemeinwohl ihrer Einwohner zu för-
dern (sog. „Aufgabenfindungsrecht“). Dabei handelt es sich um einen ganz
wichtigen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung.

36Im Verfassungsrecht selbst sind aber bereits die wesentlichen rechtlichen Gren-
zen der Allzuständigkeit angelegt:
• Die Gemeinden haben Zugriff auf alle Aufgaben, solange sich der Staat

bestimmte Aufgaben nicht selbst vorbehält oder diese anderen Aufgabenträ-
gern ausdrücklich zugewiesen hat (anderweitige Kompetenzzuordnung
durch das GG, z. B. in Art. 73 und 74 GG). Was vom Bundes- oder Landes-
gesetzgeber zu regeln ist, wird regelmäßig keine örtliche Angelegenheit
sein.72

• Die gemeindliche Zuständigkeit ist auf diejenigen Angelegenheiten be-
schränkt, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen ört-
lichen Bezug haben. Deshalb dürfen sich die Gemeinden ohne gesetzliche
Ermächtigung nicht mit allgemeinpolitischen und überörtlichen Fragen
befassen, die keinen örtlichen Bezug aufweisen.

37Landkreise haben demgegenüber keine Allzuständigkeit. Ihnen steht das Selbst-
verwaltungsrecht (Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG) nur im Rahmen der Gesetze zu (vgl.
§ 2 Abs. 1 SächsLKrO). Kreisangelegenheiten betreffen insb. die überörtlichen
regionalen Aufgaben.

38Beispiele für örtliche Aufgaben:
Unterhaltung einer Stadthalle oder eines städtischen Schwimmbades, Errich-
tung und Unterhaltung einer Sporthalle oder eines Sportplatzes, kultureller
Einrichtungen wie z. B. eine Musikschule, Oper oder eines kommunalen Kran-
kenhauses, ebenso die gemeindliche Bauleitplanung.

39Zur Vertiefung:
Örtliche Aufgaben werden entweder autonom durch die Gemeinde wahrgenom-
men oder aber der Gesetzgeber weist sie explizit (als Pflichtaufgabe) den
Gemeinden zu. Hierbei handelt es sich zugleich um einen Eingriff in die Selbst-
verwaltungsgarantie, der einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bedarf.
Was in der einen Gemeinde Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft ist, kann
in einer anderen Gemeinde – wegen deren Größe und Struktur – eine überört-
liche Angelegenheit sein. Darüber hinaus kann auch eine Aufgabe nur teilweise
als eine solche der örtlichen Gemeinschaft anzusehen, im Übrigen jedoch über-
örtlicher Natur sein.73 Insofern erscheint es gerechtfertigt, in doppelter Hinsicht
von einem „gespaltenen Örtlichkeitsbegriff“ zu sprechen.

Umstritten ist, ob und inwieweit die Leistungsfähigkeit der Gemeinde, und hier
insb. deren Verwaltungs- und Finanzkraft, bei der Bestimmung der Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft heranzuziehen ist. Das BVerfG verneint dies
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72 Vgl. hierzu am Beispiel der Auseinandersetzung um den Schutz des Wolfes die Fortgeschrittenen-
klausur von Andresen, JuS 2020, S. 656 ff.

73 Vgl. zuletzt BVerfGE 138, S. 1 = NVwZ 2015, S. 728 = LKV 2015, S. 23 (Rn. 48).



in ständiger Rechtsprechung.74 Das wird teilweise kritisiert, weil das Gericht in
manchen Entscheidungen bei der konkreten Zuordnung von Aufgaben dann
doch in der Sache auf die Leistungsfähigkeit abstellt.75 Ferner weist auch
§ 2 Abs. 1 SächsGemO den Gemeinden die öffentlichen Aufgaben in ihrem
Gebiet nur „im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit“ zu. Letztlich geht es dem
BVerfG aber wohl v. a. darum, namentlich bei der Entziehung einer überkom-
menen gemeindlichen Aufgabe zu verhindern, dass die Angelegenheit von
vornherein aus dem Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 2 GG „herausdefi-
niert“ wird.76 Dies sollten auch die Bearbeiter von Prüfungsaufgaben vermei-
den.

40 Hieraus wird deutlich: Die Bestimmung des Tatbestandsmerkmals der „Örtlich-
keit“ ist häufig schwierig. Im Zweifel empfiehlt sich eine Negativabgrenzung.
Der örtliche Bezug wird von Gemeinden dann überschritten, wenn ihre Organe
zu überörtlichen Fragen Beschlüsse oder Resolutionen fassen, bei denen der
Bezug zum Gemeindegebiet völlig fehlt; eine genaue Abgrenzung ist aber häufig
schwierig und politisch brisant.

41 Zunächst handelt es sich bei den Angelegenheiten um keine Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft (Negativabgrenzung), die die staatlichen Aufgaben
betreffen (Kompetenzbereich des Bundes oder der Länder). Die Gemeinde kann
hier allerdings eine Befassungskompetenz hinsichtlich staatlicher Aufgaben
haben (gestützt etwa auf die kommunale Planungshoheit), indes aber keine
Erledigungskompetenz. Die Befassungskompetenz kann sich zu Anhörungs-,
Mitwirkungs- und sogar Sachantragsrechten verdichten, wenn und soweit aus
dem Selbstverwaltungsrecht oder dem übertragenen Bereich abzuleitende
Rechtspositionen der Gemeinden in spezifischer Weise tatsächlich betroffen
werden (z. B. geplante Maßnahmen des Bundes auf dem Gemeindegebiet nach
§ 37 Abs. 2 BauGB).77

42 Die Gemeinde genießt zwar „Allzuständigkeit“, hat jedoch kein sog. allgemein-
politisches Mandat.
• Die Gemeinde kann keine Beschlüsse über Angelegenheiten fassen, denen

der spezifische örtliche Bezug der Angelegenheit fehlt. Beschlüsse über die
„große Politik“ (Eurokrise, TTIP, Syrienkonflikt, Flüchtlingskontingente
usw.) sind unzulässig; ein mittelbarer Bezug reicht nicht aus.

• Besteht aber ein spezifischer örtlicher Bezug bzw. gibt es unmittelbare
Bezugspunkte (z. B. Unterbringung von Flüchtlingen im Gemeindegebiet),
so kommt den Gemeinden zumindest eine Befassungskompetenz zu, ohne
dass sich eine solche aus einer konkreten Rechtsnorm ergeben müsste. Die
Gemeinde ist für die Befassung mit allen örtlichen Angelegenheiten auch
ohne gesetzliche Ermächtigung zuständig.78
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74 Vgl. BVerfGE 79, S. 127 (151 f.) und zuletzt BVerfGE 138, S. 1 = NVwZ 2015, S. 728 = LKV 2015,
S. 23 (Rn. 53).

75 Vgl. Gern, Sächsisches Kommunalrecht, Rn. 54; siehe auch Waechter, Kommunalrecht, Rn. 69.
76 So deutlich BVerfGE 79, S. 127 (152) = NVwZ 1989, S. 347 (350).
77 Vgl. BVerwGE 87, S. 228 ff.
78 Vgl. etwa zum Befassungsrecht der Stadt Zwickau zur Einrichtung der staatlichen Zentralen

Erstaufnahmestelle für Asylbewerber den Beschluss des SächsOVG vom 28.4.2014 – 4 B 72/14,
juris; siehe auch Waechter, Kommunalrecht, Rn. 73.



43Beispiele:
• Im Rahmen der Nachrüstungsdebatte und der sog. Friedensbewegung der

80er-Jahre des letzten Jahrhunderts erklärten zahlreiche Gemeinden ihr
Gemeindegebiet zur „atomwaffenfreien Zone“. War das noch von Art. 28
Abs. 2 GG gedeckt? Art. 73 Abs. 1 Nr. 7, Art. 87a GG weisen dem Bund die
Kompetenz für Verteidigungsangelegenheiten zu, „sperren“ aber nicht eine
kommunale Befassung (schon wegen der Folgen von Standortentscheidun-
gen der Bundeswehr für die lokale Wirtschaft und unter Sicherheitsaspek-
ten). Die Befassungskompetenz entsteht auch nicht erst bei konkreter Statio-
nierungsabsicht („Vorratsbeschlüsse“ sind nicht generell unzulässig). Aber:
Eine hiervon losgelöste Erklärung zur „atomwaffenfreien Zone“ ist – als Teil-
nahme an einer allgemeinpolitischen Debatte – nicht von Art. 28 Abs. 2 GG
gedeckt.79

• Als örtliche Angelegenheiten anzusehen sind ferner Städtepartnerschaften.
Dies gilt auch dann, wenn sie international ausgerichtet sind und etwa den
Gedanken der Völkerverständigung verfolgen.80

• Die Gemeinden können sogar einen – nicht unwesentlichen – Beitrag zum
Klimaschutz leisten, sofern dieser lokal ansetzt.81

• Demgegenüber ist die Wahrnehmung von Individualrechten der Einwohner
den Kommunen nicht erlaubt (z. B. Klage einer Gemeinde gegen eine Anla-
gengenehmigung zum Schutz von Leben und Gesundheit der Einwohner82),
denn die Gemeinde ist kein allgemeiner Sachwalter ihrer Bürger.

44Bei fehlender Verbandskompetenz sind erlassene Regelungen (Satzungen, Ver-
ordnungen) nichtig. Verwaltungsakte sind hingegen nur bei Offenkundigkeit
der fehlenden Verbandskompetenz gemäß § 44 Abs. 1 VwVfG nichtig. Dies ist
wiederum nur dann der Fall, wenn die Gemeinde unter keinen wie immer gear-
teten Umständen mit der Sache befasst sein kann.83 Angesichts dessen wird
man jedenfalls in Zweifelsfällen annehmen müssen, dass der Verwaltungsakt
lediglich rechtswidrig und anfechtbar ist.

3. Garantie der Eigenverantwortlichkeit

45Die Gemeinden (und die Landkreise) haben das Recht, die Durchführung ihrer
Selbstverwaltungsangelegenheiten (Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft) selbst, d. h. in eigener Verantwortung zu organisieren und zu gestalten.
Im Gegensatz zur Frage der Aufgabenkompetenz („Ob“ der Aufgabenerfüllung)
geht es bei der Garantie der Eigenverantwortlichkeit um den Schutz des „Wie“
der Aufgabenerfüllung. Mit der Eigenverantwortlichkeit wird den Gemeinden
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79 Vgl. BVerwGE 87, S. 228 ff.
80 Vgl. BVerwGE 87, S. 327 ff. und näher dazu Koreng, SächsVBl. 2008, S. 157 ff.; siehe auch Waech-

ter, Kommunalrecht, Rn. 71.
81 Vgl. näher dazu Faßbender, NuR 2009, S. 618 ff.; Kahl/Schmidtchen, Kommunaler Klimaschutz

durch Erneuerbare Energien, S. 1 ff.
82 Vgl. etwa OVG R-Pf, NVwZ 1987, S. 71; BVerfG, NJW 1982, S. 2173 (2174); Jaeckel/Jaeckel, Kom-

munalrecht in Sachsen, Rn. 18.
83 Vgl. BVerwG, NJW 1974, S. 1961 (1963); SächsOVG, SächsVBl. 1997, S. 59 f.; die Einzelheiten sind

freilich umstritten; vgl. etwa Oldiges, DÖV 1989, S. 873 (892 f.); Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 44
Rn. 111 und 161 ff.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




